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38855 Wernigerode 

 
 
 
 
 
 
 
Bescheid  
Akkreditierung des Studiengangs Technisches 
Innovationsmanagement (M.Eng.)  aufgrund des Beschlusses 
des AkAsHSH vom 27.7.2022 
 
Sehr geehrte Prof.in Heilmann, 
 

1. Die Akkreditierung zum oben genannten Studiengang wird erteilt. 
 

2. Akkreditierungsfrist: 1.9.2022 bis 31.8.2030 
 
Das Siegel des Akkreditierungsrates wird erteilt und gilt für die Variante(n):  
Vollzeit  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Prof. Dr. Sylvia Heuchemer 
Vorsitzende des Akkreditierungsausschusses der Hochschule Harz (AkAsHSH) 
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Technisches Innovationsmanagement M.Eng. 
Hochschule Harz 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 

Widerspruch ist beim AkAsHSH einzureichen.  Es wird empfohlen, sich zunächst mit dem AkAsHSH in Verbindung zu 

setzen, so dass Unstimmigkeiten ggf. bereits im Vorfeld des Widerspruchs behoben werden können. Die Frist von 

einem Monat wird durch einen solchen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 


